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TOP 7.4 Transparente Darstellung der Verwendung der Regionalisierungsmittel

 
 
§ 6 Abs. 2 RegG gibt den Ländern auf, dem Bund die Verwendung der Regionalisie-
rungsmittel jährlich nach gemeinsam vereinbarten Kriterien transparent darzustellen.  
Nähere Regelungen zum Nachweisverfahren sind gesetzlich nicht bestimmt. Grund-
sätzlich besteht aber Einvernehmen zwischen Bund und Ländern darüber, dass das 
Nachweisverfahren mit möglichst geringem bürokratischem Aufwand erfolgen soll (ver-
gleiche BT-Drucksache 16/6310; S. 10).  
Nach intensiver Abstimmung zwischen dem AK Bahnpolitik, der GKVS dem BMVBS 
und dem BMF besteht zwischen dem Bund und den Ländern nunmehr grundsätzliches 
Einvernehmen darüber, den Nachweis über die Verwendung der Regionalisierungsmit-
tel nach einem einheitlichen Muster (s. Anlage) zu führen. Abweichungen von diesem 
Muster sollen aber im Einzelfall möglich bleiben.  
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 15. Januar 2009 an 
den BMVBS seine grundsätzliche Zustimmung zum vorgeschlagenen Nachweisverfah-
ren signalisiert. Das BMF hat dabei deutlich gemacht, dass - soweit im Nach-
weisverfahren eine Differenzierung zwischen Ausgaben für den ÖPNV und den SPNV 
durch überschlägige Rechnungen erfolgt - die hierfür verwendeten Grundsätze länder-
einheitlich und verbindlich verwendet und für den Bund transparent dargestellt werden 
sollen. Das BMF betont weiter, dass Abweichungen vom vorgesehenen Nachweismus-
ter nur in einzelnen begründeten Ausnahmefällen zulässig sein sollen, sofern von dem 
betreffenden Land dargelegt werden kann, dass die geforderte Transparenz in gleicher 
Qualität gewährleistet bleibt. Im Übrigen wurde angeregt, dass die Länder dem Bund 
die auf die Verwendung der Regionalisierungsmittel bezogenen Prüfungsmitteilungen 
der Landesrechnungshöfe zum SPNV und ÖPNV als Anlage zum Nachweismuster zur 
Verfügung stellen.  
Der BMVBS hat mit Schreiben vom 22.01.2009 gegenüber dem Vorsitzenden des AK 
Bahnpolitik gebeten, das Ergebnis des Abstimmungsverfahrens durch eine verbindliche 
Vereinbarung zu fixieren und hierzu eine Beschlussfassung in der VMK sowie nachfol-
gend einen bestätigenden Schriftwechsel zwischen dem Bundesminister für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und dem Vorsitzenden der VMK vorgeschlagen.  
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